
 
 

 

 
 

Waschküchenordnung 
 
 

  Voraussetzung für ein gutes Funktionieren der Waschküchenordnung ist  
  Fairness und gegenseitige Rücksichtnahme. 

 
 

1.  Waschküchen und Trockenräume stehen während den im Waschplan erwähnten Tagen und Zeiten 
dem betreffenden Mieter allein zur Verfügung. Je nach Liegenschaft können sich die Mieter frei im 
Waschplan einschreiben oder es steht ihnen eine fixe Zeit zum Waschen und Trocknen zur Verfügung. 
Während dieser Zeit trägt dieser Mieter die Verantwortung für die Einhaltung der Waschküchenord-
nung. 

 
2. Das Waschen und Trocknen ist an Werktagen zwischen 07.00 und 22.00 Uhr gestattet. 
 
3. Hosen-, Hemd- oder andere Taschen sollten vor dem Waschen immer gründlich von jeglichen Gegen-

ständen geleert werden. Fremdkörper wie Münzen, Büroklammern, Stifte, Nägel, Streichhölzer, Ta-
schentücher etc. können bei den Maschinen Störungen oder sogar Schäden verursachen. 

 
4. Nach Gebrauch sind die Räume und die Apparate, insbesondere die Filter, einwandfrei zu reinigen und 

auszutrocknen. Die Böden sind zu wischen und feucht aufzunehmen. Persönliche Sachen (Waschpul-
ver usw.) sind im eigenen Keller zu verstauen. Der Abfall muss von jedem Mieter selber entsorgt wer-
den.  

 
5.  Die nasse Wäsche muss nach Beendigung des Waschvorganges umgehend aus der Maschine genom-

men werden. Die trockene Wäsche ist abzuhängen und aus dem Trocknungsraum zu entfernen, damit 
dieser vom nächsten Mieter wieder genutzt werden kann.  

 
6. Den Geräten ist Sorge zu tragen. Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der Geräte. Prüfen Sie im-

mer, ob keine Fremdkörper in der Wäsche enthalten sind, welche die Maschine beschädigen könnten. 
BHs sind in einem Wäschesack und Vorhänge sind separat zu waschen. Verwenden Sie für Wäsche, 
welche Sie im Tumbler trocknen, keinen Weichspüler! 

 
7. Um ein Überschäumen der Waschmaschine zu vermeiden, verwenden Sie bitte sehr wenig Waschpul-

ver. Bleiben Sie unter den Angaben der Waschmittelhersteller. Die Trommel ist wenn möglich ganz zu 
füllen. 

 
8.  Während dem Waschen und vor allem nachher sind die Räume gut zu lüften. Für ein ordnungsgemäs-

ses Lüften sind die Fenster zu öffnen, keinesfalls Türen zu Innenräumen, damit der Dampf nicht ins 
Treppenhaus und in die Kellerräume dringen kann. Im Winter sind die Fenster über Nacht geschlossen 
zu halten. 

 
9. Störungen an den Apparaten oder Beschädigungen an den Einrichtungen sind umgehend dem Haus-

wart oder der Verwaltung mitzuteilen. 
 
 

➔ Hinterlassen Sie die Waschküche und den Trocknungsraum immer so, wie Sie diese am liebsten 
übernehmen: aufgeräumt und sauber gereinigt! 


